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Wichtige Mitteilung an unsere Anleger 

Änderung der Besonderen Anlagebedingungen für das Sondervermögen
„4Q-VALUE FONDS“
(ISIN: DE0009781633)

Am 1. Januar 2018 tritt das neue Investmentsteuergesetz (InvStG) in Kraft. Im Bereich der Investment-
fonds wird das bisherige sogenannte „transparente“ Besteuerungssystem durch ein sogenanntes „in-
transparentes“ Besteuerungssystem abgelöst. Dies bedeutet, dass deutsche Investmentfonds dann auf 
bestimmte inländische Erträge Steuern zahlen müssen. Um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden, führt 
das Investmentsteuergesetz das Instrument der sogenannten „Teilfreistellung steuerpflichtiger Erträge“ 
auf Ebene des Anlegers ein.

Vor diesem Hintergrund ändert die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH die Besonderen 
Anlagebedingungen für das o. g. Sondervermögen.

Es wird eine neue Anlagegrenze für Kapitalbeteiligungen i.S.v. § 2 Absatz 8 InvStG eingefügt. Die neue 
Anlagegrenze dient der Erlangung einer „Teilfreistellung“ gemäß § 20 InvStG.

Ferner wird die Möglichkeit eröffnet, für sogenannte „steuerbegünstigte“ Anleger im Sinne von § 8 Absatz 
1 InvStG eine spezielle Anteilsklasse einzurichten. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Information wurde 
eine solche Anteilklasse noch nicht eingerichtet.

Neben den Änderungen, die das neue Investmentsteuergesetz erfordert, wurden weitere Änderungen der 
Besonderen Anlagebedingungen vorgenommen. Es besteht nunmehr die Möglichkeit, dem Sonderver-
mögen die Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte zu belas-
ten.

Darüber hinaus wurden noch redaktionelle Änderungen vorgenommen. Bitte finden Sie nachstehend die 
Besonderen Anlagebedingungen abgedruckt. Die Änderungen der Anlagebedingungen wurden von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt und treten mit Wirkung zum 1. Januar 2018 in 
Kraft.

Wir weisen darauf hin, dass wir, sofern Sie mit den zuvor skizzierten Anpassungen der Besonderen Anla-
gebedingungen nicht einverstanden sein sollten, Ihre Anteile an dem Sondervermögen kostenlos zurück-
nehmen, also seitens der HANSAINVEST keine Kosten für die Rücknahme erheben werden.

Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der Änderungen der Anlagebedingungen haben, beantworten wir 
Ihnen diese auch gerne persönlich: Unsere Mitarbeiter im Kundenservice-Center sind montags bis freitags
zwischen 8.00 und 18.00 Uhr für Sie da. Sie erreichen sie via

Telefon: (040) 3 00 57-62 96
Fax: (040) 3 00 57-61 42
E-Mail: service@hansainvest.de.

Hamburg, 20. September 2017

Die Geschäftsleitung

mailto:service@hansainvest.de.


Besondere Anlagebedingungen

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der HANSAINVEST Hanseatische 
Investment GmbH, Hamburg, (nachstehend „Gesellschaft“ genannt) für das von der Gesellschaft verwal-
tete Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie 4Q-VALUE FONDS, die nur in Verbindung mit den für 
dieses Sondervermögen von der Gesellschaft aufgestellten Allgemeinen Anlagebedingungen („AABen“) 
gelten.

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN

§ 1 Vermögensgegenstände

Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben:

1. Wertpapiere gemäß § 193 KAGB,

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB,

3. Bankguthaben gemäß § 195 KAGB,

4. Investmentanteile gemäß § 196 KAGB,

5. Derivate gemäß § 197 KAGB,

6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 198 KAGB. 

§ 2 Anlagegrenzen

(1) Das OGAW-Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Wertpapieren gemäß § 1 Nr. 1 zu-
sammen. Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf die Emittentengrenzen des § 206 Abs. 1 
bis 3 KAGB anzurechnen.

(2) Der Erwerb von Geldmarktinstrumenten ist bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens 
und nur nach Maßgabe des § 6 der AABen möglich. Die in Pension genommenen Geldmarktinstru-
mente sind auf die Emittentengrenzen des § 206 Abs. 1 bis 3 KAGB anzurechnen.

(3) Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Bankguthaben nach Maßgabe des 
§ 7 Satz 1 der AABen gehalten werden. 

(4) Bis zu 10 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in allen zulässigen Investmentanteilen 
nach Maßgabe des § 8 der AABen gehalten werden. Die in Pension genommenen Investmentanteile 
sind auf die Anlagegrenzen der §§ 207 und 210 Abs. 3 KAGB anzurechnen.

(5) Vorbehaltlich der in den vorstehenden Absätzen 1 bis 4 festgelegten Anlagegrenzen gilt zudem, dass 
mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Ab-
satz 8 Investmentsteuergesetz angelegt werden. Kapital-beteiligungen in diesem Sinne sind: 

a) Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder 
an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind;

b) Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum an-



sässig sind und dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegen und nicht 
von ihr befreit sind;

c) Anteile an Kapitalgesellschaften, die in einem Drittstaat ansässig sind und dort einer Ertrags-
besteuerung für Kapitalgesellschaften in Höhe von mindestens 15 % unterliegen und nicht 
von ihr befreit sind;

d) Anteile an anderen Investmentvermögen in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quo-
te ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in die vorgenannten Anteile an Kapitalgesellschaften 
anlegen; soweit keine tatsächliche Quote veröffentlicht wird, in Höhe der in den Anlagebedin-
gungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Mindestquote.

§ 2a Derivate

Sofern die Gesellschaft bei Einsatz von Derivaten den einfachen Ansatz im Sinne der DerivateV nutzt, 
darf der nach Maßgabe von § 16 DerivateV zu ermittelnde Anrechnungsbetrag des OGAW-
Sondervermögens für das Zins- und Aktienkursrisiko oder das Währungsrisiko zu keinem Zeitpunkt den 
Wert des OGAW-Sondervermögens übersteigen. Sofern die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz nutzt 
darf der dem OGAW-Sondervermögen zuzuordnende potentielle Risikobetrag für das Marktrisiko zu kei-
nem Zeitpunkt den potentiellen Risikobetrag für das Marktrisiko des zugehörigen Vergleichsvermögens 
gemäß § 9 der DerivateV übersteigen. Bei der Ermittlung der Marktrisikogrenze für den Einsatz von Deri-
vaten darf die Gesellschaft gemäß § 6 der DerivateV jederzeit vom einfachen zum qualifizierten Ansatz 
wechseln.

§ 3 Anlageausschuss

Die Gesellschaft bedient sich mit Blick auf das OGAW-Sondervermögen des Rates eines Anlageaus-
schusses.

ANTEILKLASSEN

§ 4 Anteilklassen

1. Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der AABen gebildet 
werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, der Währung des An-
teilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergü-
tung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. 

Für das OGAW-Sondervermögen kann die folgende Anteilklasse im Sinne von § 16 Nr. 2 der AABen 
gebildet werden, die sich hinsichtlich der Anleger, die Anteile erwerben und halten dürfen, unterschei-
det: 4Q-VALUE FONDS SBA („Anteilklasse SBA“). Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zuläs-
sig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

2. Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze OGAW-Sondervermögen 
und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig.

3. Der Abschluss von Währungskurssicherungsgeschäften ausschließlich zugunsten einer einzigen 
Währungsanteilklasse ist zulässig. Für Währungsanteilklassen mit einer Währungsabsicherung zu-
gunsten der Währung dieser Anteilklasse (Referenzwährung) darf die Gesellschaft auch unabhängig 
von § 9 der AABen Derivate im Sinne des § 197 Abs. 1 KAGB auf Wechselkurse oder Währungen mit 



dem Ziel einsetzen, Anteilwertverluste durch Wechselkursverluste von nicht auf die Referenzwährung 
der Anteilklasse lautenden Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermögens zu vermeiden.

4. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung neuer 
Anteilklassen, Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fondsvermögen ggf. abzuführenden 
Steuern), die Verwaltungsvergütung und die Ergebnisse aus Währungskurssicherungsgeschäften, die 
auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen, ggf. einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich dieser 
Anteilklasse zugeordnet werden.

5. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und Halbjah-
resbericht einzeln aufgezählt. Die die Anteilklassen kennzeichnenden Ausgestaltungsmerkmale (Er-
tragsverwendung, Ausgabeaufschlag, Währung des Anteilwertes, Verwaltungsvergütung, Mindestan-
lagesumme, Anlegerkreis oder Kombination dieser Merkmale) werden im Verkaufsprospekt und im 
Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben.

ANTEILE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN

§ 5 Anteile

(1) Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermögens in Höhe 
ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

(2) Die Rechte der Anteilinhaber, die im Besitz von Anteilen mit den früheren Namensbezeichnungen 
„JPV-GLOBAL DYNAMIC-FONDS UI“, „G&H-GLOBAL DYNAMIC-FONDS UI oder „QUARTUS-
VALUE FONDS UNIVERSAL“ sind, bleiben unberührt. Die Anteile haben weiterhin Gültigkeit.

(3) Anteile an der Anteilklasse SBA dürfen nur erworben und gehalten werden von

- inländischen Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen, die nach der Sat-
zung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Ge-
schäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwe-
cken im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung dienen und die die Anteile nicht in einem 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb halten;

- inländischen Stiftungen des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi-
gen oder mildtätigen Zwecken dienen;

- inländischen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar 
kirchlichen Zwecken dienen, sowie 

- den vorstehenden drei Spiegelstrichen vergleichbaren ausländischen Anlegern mit Sitz und Ge-
schäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat.

Zum Nachweis der vorgenannten Voraussetzungen hat der Anleger der Gesellschaft eine gültige 
Bescheinigung nach § 9 Absatz 1 Nr. 1 oder 2 Investmentsteuergesetz zu übermitteln. Fallen bei 
einem Anleger die vorgenannten Voraussetzungen weg, so ist er verpflichtet, dies der Gesell-
schaft innerhalb eines Monats nach dem Wegfall mitzuteilen. Steuerliche Befreiungsbeträge, die 
die Gesellschaft im Zusammenhang mit der Verwaltung des Sondervermögens erhält und die auf 
Erträge der Anteilklasse SBA entfallen, sind grundsätzlich den Anlegern der Anteilklasse SBA 
auszuzahlen. Abweichend hiervon ist die Gesellschaft berechtigt, die Befreiungsbeträge unmittel-
bar dem Sondervermögen zugunsten der Anleger der Anteilklasse SBA zuzuführen; aufgrund die-



ser Zuführung werden keine neuen Anteile ausgegeben. Das verwendete Verfahren wird im Ver-
kaufsprospekt erläutert.

(4) Abweichend von § 16 Absatz 3 der AABen dürfen die Anteile der Anteilklasse SBA nicht übertragen 
werden. Überträgt ein Anleger dennoch Anteile, so ist er verpflichtet, dies der Gesellschaft innerhalb 
eines Monats nach dem Übertrag mitzuteilen. Das Recht zur Rückgabe der Anteile nur an die Gesell-
schaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens gemäß § 17 Absatz 3 der AABen bleibt unbe-
rührt.

§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis

(1) Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,75 % des Anteilwerts. Es steht der Gesellschaft frei, für das OGAW-
Sondervermögen oder für eine oder mehrere Anteilklassen einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu 
berechnen oder von der Berechnung eines Ausgabeaufschlages abzusehen. Die Gesellschaft gibt für 
jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und Halbjahresbericht die erhobenen Ausgabeauf-
schläge an.

(2) Die Rücknahme erfolgt zum Anteilwert. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben.

§ 7 Kosten

1. Vergütungen, die der Gesellschaft aus dem OGAW-Sondervermögen zustehen:

a) Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine vierteljährlich zahl-
bare Vergütung in Höhe von 0,60 % p.a. des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens, 
der aus den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird. Es steht der Gesellschaft frei, 
für das OGAW-Sondervermögen oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergü-
tung zu berechnen oder von der Berechnung einer Vergütung abzusehen. Die Gesellschaft gibt 
für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und Halbjahresbericht die erhobene Ver-
waltungsvergütung an.

b) Die Gesellschaft kann in den Fällen, in denen für das OGAW-Sondervermögen gerichtlich oder 
außergerichtlich streitige Ansprüche durchgesetzt werden, eine Vergütung von bis zu 5 % der für 
das OGAW-Sondervermögen – nach Abzug und Ausgleich der aus diesem Verfahren für das 
OGAW-Sondervermögen entstandenen Kosten – vereinnahmten Beträge berechnen.

c) Die Gesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarle-
hensgeschäften und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des OGAW-
Sondervermögens eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 49 % der Reinerträge (Erträge 
nach Abzug und Ausgleich der Kosten in Zusammenhang mit diesen Geschäften einschließlich 
der an Dritte zu zahlenden Vergütungen) aus diesen Geschäften. Übersteigen die an Dritte zu 
zahlenden Vergütungen oder sonstige Kosten im Zusammenhang mit diesen Geschäften die er-
zielten Erträge, werden diese von der Gesellschaft getragen.

2. Vergütungen, die aus dem OGAW-Sondervermögen an Dritte zu zahlen sind:

Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Beratungs- oder Asset 
Management-Gesellschaft bedienen. In diesem Fall erhält die Beratungs- oder Asset Management-
Gesellschaft eine vierteljährlich zahlbare Vergütung in Höhe von 0,90 % p.a. des Durchschnittswertes 
des OGAW-Sondervermögens, der aus den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird. Es 
steht der Beratungs- oder Asset Management-Gesellschaft frei, für das OGAW-Sondervermögen o-
der für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergütung in Rechnung zu stellen oder von 



der Berechnung einer Vergütung abzusehen. Die Vergütung wird von der Verwaltungsvergütung nicht 
abgedeckt und somit von der Gesellschaft dem OGAW-Sondervermögen zusätzlich belastet. Die Ge-
sellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und Halbjahresbericht die erho-
bene Vergütung für die Beratungs- oder Asset Management-Gesellschaft an.

3. Der Betrag, der jährlich aus dem OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Absätzen 1 Buch-
stabe a) und 2 als Vergütungen sowie nach Absatz 6. n) als Aufwendungsersatz entnommen wird, 
kann insgesamt bis zu 1,60 % p.a. des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens, der aus 
den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird, betragen.

4. Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine vierteljährlich zahlbare Vergütung in Höhe von 0,10 % 
p.a. (mindestens € 7.500,00 p.a.) des Durchschnittswertes des OGAW-Sondervermögens, der aus 
den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird. Es steht der Verwahrstelle frei, für das 
OGAW-Sondervermögen oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergütung in 
Rechnung zu stellen oder von der Berechnung einer Vergütung abzusehen. Die Gesellschaft gibt für 
jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und Halbjahresbericht die erhobene Verwahrstel-
lenvergütung an.

5. Ferner kann die Beratungs- oder Asset Management-Gesellschaft zu Lasten des OGAW-
Sondervermögens je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 12,50 % 
des Betrages erhalten, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Er-
trag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage in der Abrechnungsperiode 
um 4,50 % p.a. als Schwellenwert übersteigt, jedoch höchstens 10 % des Durchschnittswertes des 
OGAW-Sondervermögens oder der etwaigen Anteilklasse in der Abrechnungsperiode. Als Ver-
gleichsmaßstab wird der EURIBOR® 12M TR (EUR)1 festgelegt. Eine solche Vergütung wird dabei nur 
auf den Teil des Wertzuwachses berechnet, der zugleich über den höchsten jeweils am Ende der fünf 
unmittelbar vorhergehenden Abrechnungsperioden erreichten Anteilwert hinausgeht („High-Water-
Mark“). Die erste „High-Water-Mark“ (Startwert für die Berechnung) ist der Anteilwert vom 29. Juni 
2013 bzw. bei späterer Auflegung weiterer Anteilklassen der jeweilige Anteilwert vom Tag der Aufle-
gung. Es steht der Beratungs- oder der Asset Management-Gesellschaft frei, für das OGAW-
Sondervermögen oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere erfolgsabhängige Vergü-
tung zu berechnen oder von der Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung abzusehen. Die Ge-
sellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und Halbjahresbericht die erho-
bene erfolgsabhängiger Vergütung an.

Die Abrechnungsperiode beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Kalenderjah-
res. Die erste Abrechnungsperiode beginnt am 30. Juni 2013 und endet am 31. Dezember 2014.

Die erfolgsabhängige Vergütung wird durch den Vergleich des EURIBOR® 12M TR (EUR) mit der An-
teilwertentwicklung, die nach der BVI-Methode2 berechnet wird, in der Abrechnungsperiode unter Be-
rücksichtigung des vereinbarten zusätzlichen Schwellenwertes ermittelt.

Entsprechend dem Ergebnis eines täglichen Vergleichs wird eine angefallene erfolgsabhängige Ver-
gütung im OGAW-Sondervermögen je ausgegebenem Anteil zurückgestellt bzw. bei Unterschreiten 
der vereinbarten Wertsteigerung oder der „High-Water-Mark“ wieder aufgelöst. Die am Ende der Ab-

1 EURIBOR® ist eine eingetragene Marke der Euribor EBF a.i.s.b.l.
2 Eine Erläuterung der BVI-Methode wird auf der Homepage des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. veröffentlicht 
(www.bvi.de).



rechnungsperiode bestehende, zurückgestellte erfolgsabhängige Vergütung kann entnommen wer-
den.

6. Neben den vorgenannten Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des OGAW-
Sondervermögens:

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Ver-
wahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland;

b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen 
Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerin-
formationen);

c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und Rücknah-
mepreise und ggf. der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des Auflösungsberichtes;

d) Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der Infor-
mationen über Fondsverschmelzungen und der Informationen über Maßnahmen im Zusammen-
hang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung;

e) Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch den von der Gesellschaft beauftrag-
ten Abschlussprüfer des OGAW-Sondervermögens;

f) Kosten für die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen und der Bescheinigung, dass die 
steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden;

g) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft 
für Rechnung des OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu 
Lasten des OGAW-Sondervermögens erhobenen Ansprüchen;

h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-Sondervermögen er-
hoben werden;

i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-Sondervermögen;

j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. Nennung ei-
nes Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können;

k) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten;

l) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des OGAW-Sondervermögens durch Dritte;

m) im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergü-
tungen sowie den vorstehend genannten Aufwendungen anfallende Steuern einschließlich der im 
Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung entstehenden Steuern;

n) Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf 
ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emit-
tenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit 
einer bestimmten Branche oder einen bestimmten Markt bis zu einer Höhe von 0,1 % p. a. des 
ährlichen durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens, der aus den Werten am 
Ende eines jeden Monats errechnet wird.

7. Transaktionskosten



Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen werden dem OGAW-Sondervermögen die 
im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehen-
den Kosten belastet.

8. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschläge 
und Rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem OGAW-Sondervermögen im Berichtszeitraum für 
den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen und Aktien im Sinne des § 196 KAGB berechnet wor-
den sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft selbst oder einer 
anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare 
oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die andere Gesellschaft für den 
Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge berechnen. Die 
Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht die Vergütung offen zu legen, die dem 
OGAW-Sondervermögen von der Gesellschaft selbst, von einer anderen Verwaltungsgesellschaft, ei-
ner Investmentaktiengesellschaft oder einer anderen Gesellschaft, mit der die Gesellschaft durch eine 
wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist oder einer ausländischen Invest-
ment-Gesellschaft, einschließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für die im 
OGAW-Sondervermögen gehaltenen Anteile oder Aktien berechnet wurde.

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR

§ 8 Thesaurierung 

Bei thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres für Rechnung 
des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividen-
den und sonstigen Erträge – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – sowie die reali-
sierten Veräußerungsgewinne im OGAW-Sondervermögen anteilig wieder an.

§ 9 Ausschüttung

(1) Bei ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des 
Geschäftsjahres auf die jeweilige Anteilklasse entfallenden, für Rechnung des OGAW-
Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten anteiligen Zinsen, 
Dividenden und Erträge aus Investmentanteilen sowie Entgelte aus Wertpapier-Darlehens- und 
Pensionsgeschäften – unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs – aus. Realisierte 
Veräußerungsgewinne und sonstige Erträge - unter Berücksichtigung des zugehörigen 
Ertragsausgleichs - können anteilig ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden.

(2) Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß Absatz 1 können zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjah-
ren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 15 % des jeweiligen 
Wertes des OGAW-Sondervermögens zum Ende des Geschäftsjahres nicht übersteigt. Erträge aus 
Rumpfgeschäftsjahren können vollständig vorgetragen werden.

(3) Im Interesse der Substanzerhaltung können anteilige Erträge teilweise, in Sonderfällen auch vollstän-
dig zur Wiederanlage im OGAW-Sondervermögen bestimmt werden.

(4) Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von drei Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres.



§ 10 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.


